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rungen bis zum Ausgang des 15. Ih s". Die vfn. stellt fest, datz im 
innerstädtischen Verkehr die lateinische Urkundensprache durch das 
ganze 14. Jh. noch durchaus fest ist (in den Stadtbüchern lateinische Ein­
träge noch bis ins 15. Jh.). vie ersten Ratsurkunden in niederdeutscher 
Sprache sind erst von 1Z50 und 1Z52, der Übergang zum Nieder­
deutschen vollzieht sich in den Urkunden anscheinend erst seit 1Z66, 
in den Lriefen erst seit lZ88, nachdem die Kanzlei des Meisters des 
Deutschen Grdens in Livland als erste von allen livländischen Kanzleien 
schon zur deutschen Sprache übergegangen war. Der Übergang zum 
hochdeutschen in der Rigaer Ratskanzlei vollzog sich erst langsam seit 
etwa 1520/25, war in den Briefen erst seit 1546, in den Ratsurkunden 
erst seit 1553, in den Stadtbüchern erst 1568 vollendet. L. K.

Thomas Käpp eli G. P., Der Dantegegner Guido vernani G. p. 
von Rimini (Quell. u. Zorsch. a. ital. Arch. u. Bibl. 28, 19Z7—38, 
106—146). R. stellt die Nachrichten über das Leben des Guido 
vernani zusammen, gibt eine Übersicht über die erhaltenen hss. seiner 
Werke und bietet im Anhang autzer einer Anzahl von Urkunden zur 
Biographie Guidos eine kritische Ausgabe seines „Tractatus de re­
probatione Monarchie composite a Dante" H.-N). Rl.

L. Leesment, Abweichungen des livländischen Rechtsspiegels 
vom Sachsenspiegel (Liber saecularis der Gel. Estn. Ges. zu vorpat, 
1938, 348—Z57). Der vf. behandelt die Verschiedenheit der in 
beiden Rechtsbüchern erwähnten Abgaben und die nur im Liol. 
Spiegel (14. Ih.) vorkommende Zusammenstellung dobbelspels und 
llorsnlon. L. A.

Archiv der deutschen Dominikaner, hg. von L. Siemer. l.vechta 
i. G. 1937, Albertus-Magnus-Verlag der Dominikaner. Zur Ver­
öffentlichung der Quellenforschungen und darstellenden Untersuchun­
gen über die Geschichte der Dominikaner im deutschen Sprachgebiet 
soll das neugegründete „Archiv11 dienen. Aus den Beiträgen des 
vorliegenden ersten Landes sei hingewiesen auf die Verzeichnung 
der Abteilung „Dominikaner" des Gsnabrücker Staatsarchivs durch 
pl. wehbrink und auf die Untersuchung von h. Chr. Scheeben über 
die „Brems historia ordinis fratrum praedicatorum auctore ano­
nymo" und das Chronicon des Heinrich von Herford. h. v.

Gottfried Opitz, Über zwei Lodices zum Inquisitionsprozetz 
(Quell. u. Forsch. a. ital. grch. u. Bibl. 28, 1937—38, 75—106). 
Beschreibt die beiden römischen hss. Casanat. I7Z0 und Arch. Gen. 
d. Vomenicani II 63, die verschiedenartige Materialien (Dekretalen­
auszüge, Papstbriefe, Formulare, Consilia von Juristen usw.) über 
die Inquisition enthalten. Die erste ist ein eigentliches Inquisitoren­
handbuch und als solches von Hand ;u Hand gegangen, geschrieben 
zwischen 1305 und 1317; die zweite hat einen stärker literarischen 


